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(54) Gegengewichtsgabelstapler mit einem Hybridantrieb

(57) Die Erfindung betrifft einen Gegengewichtsga-
belstapler (1) mit einem hybriden Antriebsstrang, der ei-
nen Verbrennungsmotor (11) zum Antrieb eines Fahran-
triebsaggregats, eine elektrische, als Generator und Mo-
tor betreibbare elektrische Maschine (16) und eine elek-
trische Energiespeichereinrichtung (30) umfasst, wobei
der Gegengewichtsgabelstapler (1) einen Fahrzeugkör-
per (2), der unter einem Fahrerschutzdach (3) mit heck-
seitigen, im Wesentlichen vertikale Säulen (3a, 3b) einen
Aggregateraum zur Aufnahme des Verbrennungsmotors
(11) bildet, und ein heckseitiges Gegengewicht (10) auf-
weist, wobei innerhalb des Fahrerschutzdaches (3) ein
Fahrerarbeitsplatz (4) mit einem Fahrersitz (5) ausgebil-
det ist. Die Aufgabe, einen derartigen Gegengewichts-
gabelstapler mit einem hybriden Antriebsstrang zur Ver-
fügung zu stellen, der hinsichtlich der Anordnung der
elektrischen Energiespeichereinrichtung des hybriden
Antriebsstrangs auf die Randbedingungen thermische
Situation, mechanischer Situation, Sicherheit der
Energiespeichereinrichtung und Beeinträchtigungen für
Fahrzeugvarianten optimiert ist, wird erfindungsgemäß
dadurch gelöst, dass die elektrische Energiespeicherein-
richtung (30) an den heckseitigen Säulen (3a, 3b) des
Fahrerschutzdaches (3) in deren unteren Bereich hinter
dem Fahrersitz (5) angeordnet ist und in Fahrzeuglängs-
richtung unmittelbar an den heckseitigen Säulen (3a, 3b)
des Fahrerschutzdaches (3) nach hinten weisend und/
oder zumindest mit einem Teil einer Längserstreckung
in Bezug auf die Fahrzeuglängsrichtung zwischen den
heckseitigen Säulen (3a, 3b) des Fahrerschutzdaches
(3) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gegengewichtsga-
belstapler mit einem hybriden Antriebsstrang, der einen
Verbrennungsmotor zum Antrieb eines Fahrantriebsag-
gregats, eine elektrische, als Generator und Motor be-
treibbare elektrische Maschine und eine elektrische En-
ergiespeichereinrichtung umfasst, wobei der Gegenge-
wichtsgabelstapler einen Fahrzeugkörper, der unter ei-
nem Fahrerschutzdach mit heckseitigen, im Wesentli-
chen vertikale Säuleneinen Aggregateraum zur Aufnah-
me des Verbrennungsmotors bildet, und ein heckseitiges
Gegengewicht aufweist, wobei innerhalb des Fahrer-
schutzdaches ein Fahrerarbeitsplatz mit einem Fahrer-
sitz ausgebildet ist.
[0002] Bekannt sind Gegengewichtsgabelstapler mit
einem batterie-elektrisch betriebenen Antriebssystem,
die als Batteriestapler bezeichnet werden, und mit einem
verbrennungsmotorischen Antriebssystem, die als Ver-
brennungsmotorstapler bezeichnet werden.
[0003] Bei verbrennungsmotorisch betriebenen Ge-
gengewichtsgabelstaplern kann für den Fahrantrieb eine
mechanische Leistungsübertragung mit einem hydrody-
namischen Wandlergetriebe oder einem hydrostati-
schen Getriebe vorgesehen sein. Darüber hinaus ist bei
verbrennungsmotorisch betriebenen Gegengewichtsga-
belstaplern eine elektrische Leistungsübertragung für
den Fahrantrieb bekannt, bei der ein von dem Verbren-
nungsmotor, z.B. einem Dieselmotor, angetriebener Ge-
nerator einen elektrischen Zwischenkreis speist aus dem
ein oder mehrere Fahrantriebsmotoren gespeist wird. In
der Regel ist der Fahrantriebsmotor ein Drehstrommotor,
beispielsweise Asynchronmotor, der über einen Umrich-
ter aus dem Zwischenkreis gespeist wird.
[0004] Ein solcher verbrennungsmotorisch-elektri-
scher Gegengewichtsgabelstapler bietet einfache Vor-
aussetzungen, um ein elektrische Energiespeicherein-
richtung z.B. zum Speichern der Bremsenergie zu inte-
grieren.
[0005] Gegengewichtsgabelstapler mit einem zuvor
beschriebenen verbrennungsmotorisch-elektrischen
Antriebssystem mit einer zusätzlichen elektrischen En-
ergiespeichereinrichtung können somit auf einfache
Weise als hybride Gegengewichtsgabelstapler ausgebil-
det werden, indem bei hohem Leistungsbedarf, bei-
spielsweise bei einem Beschleunigungsvorgang, zu-
sätzlich zu dem Verbrennungsmotor beispielsweise zur
Versorgung des Fahrantriebsmotors oder über den als
Motor betriebenen Generator zur Unterstützung des Ver-
brennungsmotors beim Antrieb des Fahrmotors oder von
weiteren Aggregaten, beispielsweise einer die Arbeits-
hydraulik des Gegengewichtsgabelstaplers versorgen-
den Hydraulikpumpe, elektrische Energie der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung entnommen wird. Der
Verbrennungsmotor kann dann entsprechend in der Lei-
stung kleiner ausgelegt werden.
[0006] Mit einer zusätzlichen elektrischen Energie-
speichereinrichtung kann ebenfalls ein Gegengewichts-

gabelstapler mit einem verbrennungsmotorischen An-
triebssystem und einem hydrostatischen Fahrantrieb
oder hydrodynamischen Fahrantrieb als hybrider Gegen-
gewichtsgabelstapler ausgebildet werden, wenn als
elektrischer Antrieb ein zusätzlicher als Motor und Ge-
nerator betreibbare elektrische Maschine und eine elek-
trische Energiespeichereinrichtung zusätzlich zum Ver-
brennungsmotors eingesetzt wird.
[0007] Bei verbrennungsmotorisch betriebenen Ge-
gengewichtsgabelstaplern kann somit der bestehende
Antriebsstrang durch Vorsehen einer als Generator und
Motor betreibbaren elektrischen Maschine und einer
elektrischen Energiespeichereinrichtung zu einem hybri-
den Antriebstrang erweitert werden.
[0008] Durch den hybriden Antriebsstrang kann der
Kraftstoffverbrauch des Verbrennungsmotors verringert
werden, indem im Bremsbetrieb oder bei einem Senken-
betrieb einer Last über die als Generator betriebenen
elektrisch Maschine elektrische Energie erzeugt und in
der elektrischen Energiespeichereinrichtung abgespei-
chert wird. Mit der elektrischen Energie aus dem elektri-
schen Energiespeicher kann durch einen motorischen
Betrieb der elektrischen Maschine im Fahrantrieb und/
oder im Hebenbetrieb der Verbrennungsmotor unter-
stützt bzw. ein Fahrantrieb bzw. eine Hydraulikpumpe
einer Arbeitshydraulik rein elektrisch angetrieben wer-
den. Sofern der verbrennungsmotorisch-betriebene Ge-
gengewichtsgabelstapler einen elektrischen Fahrantrieb
mit zumindest einem als Generator betreibbaren elektri-
schen Fahrmotor aufweist, kann im Bremsbetrieb auf ein-
fache Weise elektrische Energie durch einen generato-
rischen Betrieb des Fahrmotors in der elektrischen En-
ergiespeichereinrichtung gespeichert werden und eine
Unterstützung des Verbrennungsmotors bei einem Be-
schleunigungsvorgang oder ein rein elektrischer Fahr-
antrieb mit der Energie aus dem elektrischen Energie-
speichereinrichtung erfolgen.
[0009] Hinsichtlich des Montageortes der elektrischen
Energiespeichereinrichtung für den hybriden Antrieb-
strangs sind einige Randbedingungen einzuhalten. Zu
berücksichtigen sind insbesondere die thermische Situa-
tion, die mechanische Situation/Sicherheit sowie die Be-
einträchtigung hinsichtlich der Herstellung verschiede-
ner Fahrzeugvarianten des Gegengewichtsgabelstap-
lers.
[0010] Die elektrischen Energiespeichereinrichtungen
sind aufgrund der Anforderungen hinsichtlich hoher Zy-
kluszahl, der Eignung, hohe Ströme in kurzer Zeit aufzu-
nehmen bzw. abzugeben, sowie hoher Energie- und Lei-
stungsdichte in der Regel von Hochleistungsbatterien,
beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien als elektroche-
mische Energiespeicher, oder Hochleistungs-Doppel-
schichtkondensatoren, sogenannte Ultra-Caps, als elek-
trostatische Energiespeicher gebildet.
[0011] Derartige Energiespeicher sind jedoch tempe-
raturempfindlich. Hohe Temperaturen führen zu einer
Verringerung der Leistungsfähigkeit und/oder der Le-
bensdauer von derartigen elektrochemischen bzw. elek-
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trostatischen Energiespeichern. Die thermische Situati-
on bei der Wahl des Montageortes der elektrischen En-
ergiespeichereinrichtung ist daher durch passive und ak-
tive Maßnahmen zu optimieren. Passive thermische
Maßnahmen bestehen darin, den Wärmeeintrag in die
elektrische Energiespeichereinrichtung durch die Wär-
mequellen des Gegengewichtsgabelstaplers, die von
dem Verbrennungsmotor, der Kühlereinrichtung und der
Auspuffanlage, insbesondere des Endtopfes der Aus-
puffanlage, sowie weiteren heißen Aggregaten des An-
triebs, beispielsweise der Hydraulikanlage der Arbeits-
hydraulik, gebildet werden, gering zu halten. Aktive ther-
mische Maßnahmen bestehen aus einer aktiven Küh-
lungseinrichtung der elektrischen Energiespeicherein-
richtung, um die negativen Auswirkungen hinsichtlich ho-
her Temperaturen in der elektrischen Energiespeicher-
einrichtung auf die Lebensdauer und/oder die Leistungs-
fähigkeit der elektrischen Energiespeichereinrichtung
gering zu halten. Die Kühlung der elektrischen Energie-
speichereinrichtung kann durch eine Klimaanlage, eine
Flüssigkeitskühlung oder durch eine Konvektionsküh-
lung, beispielsweise einer Luftkühlung, erfolgen, bei der
gegebenenfalls mit einem Lüfter eine erzwungen Kon-
vektion erzielt werden kann.
[0012] Die mechanische Situation als Randbedingun-
gen für den Montageort der elektrischen Energiespei-
chereinrichtung liegt in dem Bauraumbedarf der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung und der zur Bereit-
stellung eines geeigneten Einbauraumes am Gegenge-
wichtsgabelstapler.
[0013] Die Sicherheit als weitere Randbedingungen
für den Montageort der elektrischen Energiespeicherein-
richtung ist hinsichtlich einer aktiven Sicherheit und einer
passiven Sicherheit zu berücksichtigen. Die aktive Si-
cherheit stellt den Schutz der Bedienperson des Gegen-
gewichtsgabelstaplers gegenüber Gefahren dar, die von
der elektrischen Energiespeichereinrichtung ausgehen
können. Aufgrund der hohen Leistungs- und Energie-
dichte der elektrischen Energiespeichereinrichtung wei-
sen elektrische Energiespeichereinrichtungen von Hy-
bridantrieben bei einem geringen Bauvolumen eine hohe
Energiemenge auf, die im Fehlerfall schlagartig entladen
werden kann. Dabei können gefährliche chemische Stof-
fe in einem Schadensfall oder einem Brandfall freigesetzt
werden. Die passive Sicherheit stellt den Schutz der elek-
trischen Energiespeichereinrichtung gegenüber äuße-
ren Einflüssen dar. Sofern die elektrische Energiespei-
chereinrichtung außen an der Fahrzeugkontur angebaut
ist und aus der Fahrzeugkontur ragt, kann die elektrische
Energiespeichereinrichtung im Betrieb des Gegenge-
wichtsgabelstaplers durch Anfahren an ein Hindernis,
beispielsweise ein Regal, beschädigt werden. Zudem ist
eine Beschädigung einer Außen an der Fahrzeugkontur
angebrachten elektrischen Energiespeichereinrichtung
durch Dritteinwirkung möglich, beispielsweise durch her-
abfallende Ladungsteile.
[0014] Zudem soll durch den Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung des hybriden An-

triebs die Herstellbarkeit verschiedener Fahrzeugvarian-
ten und Ausstattungsvarianten des Gegengewichtsga-
belstaplers möglichst wenig beeinträchtigt werden. Der
Einbau der elektrischen Energiespeichereinrichtung soll
bevorzugt derart erfolgen, dass der hybride Antriebs-
strang von einem Gegengewichtsgabelstapler mit einem
verbrennungsmotorischen Antriebsstrang bei geringen
baulichen Änderungen abgeleitet werden und somit ein
hybrider Antriebsstrang aufgerüstet werden kann. Zu-
dem soll der Einbau der elektrischen Energiespeicher-
einrichtung des hybriden Antriebsstranges nicht dazu
führen, dass die elektrische Energiespeichereinrichtung
den Einbau von Komponenten nicht mehr möglich macht,
so dass bestimmte Fahrzeugvarianten oder Ausstat-
tungsmerkmale des Gegengewichtsgabelstaplers nicht
mehr herstellbar sind.
[0015] Für die Anordnung der elektrischen Energie-
speichereinrichtung ist bereits aus der EP 1 897 843 A2
bekannt, die elektrische Energiespeichereinrichtung bei
einem Gegengewichtsgabelstapler mit einem hybriden
Antriebsstrang zusammen mit dem Verbrennungsmotor
und den übrigen Antriebsaggregaten in den Aggregate-
raum unterhalb des Fahrerschutzdaches anzuordnen.
Die Anordnung der elektrischen Energiespeichereinrich-
tung zusammen mit dem Verbrennungsmotor und den
angrenzenden Aggregaten in den Aggregateraum führt
jedoch zu einer deutlichen Erwärmung der elektrischen
Energiespeichervorrichtung. Eine derartige Anordnung
der elektrischen Energiespeichereinrichtung führt somit
zu Nachteilen bei der thermischen Situation, da ein gro-
ßer Aufwand für passive thermische Maßnahmen erfor-
derlich ist, um die Wärmeinwirkungen des Verbren-
nungsmotors und der weiteren, in dem Aggregateraum
angeordneten Antriebsaggregate auf die elektrische En-
ergiespeichereinrichtung und somit de Wärmeeintrag in
die elektrische Energiespeichereinrichtung gering zu hal-
ten. Der Einbau der elektrischen Energiespeichereinrich-
tung in den Aggregateraum führt weiterhin zu einem ho-
hen Konstruktionsaufwand, um in dem Aggregateraum
den für den Einbau der elektrischen Energiespeicherein-
richtung erforderlichen Bauraum zu schaffen, da der Ein-
bauraum in dem Aggregatraum aufgrund der Abmessun-
gen des Gegengewichtsgabelstaplers hoch ausgenutzt
ist und einen hoher Raumausnutzungsgrad aufweist. Die
Integration der elektrischen Energiespeichereinrichtung
in den Aggregateraum führt dadurch zu einer eigenstän-
digen Konstruktion eines Hybridstapler mit einem ent-
sprechend hohen Konstruktionsaufwand, der nicht mehr
ohne weiteres aus einem bestehenden Gegengewichts-
gabelstapler mit einem verbrennungsmotorischen An-
trieb abgeleitet werden kann.
[0016] Für die Anordnung der elektrischen Energie-
speichereinrichtung ist weiterhin bereits aus der EP 2
110 358 A1 bekannt, die elektrischen Energiespeicher-
einrichtung bei einem Gegengewichtsgabelstapler mit ei-
nem hybriden Antriebsstrang auf dem Fahrerschutz bzw.
im oberen heckseitigen Bereich des Fahrerschutzda-
ches anzuordnen oder direkt auf dem Gegengewicht an-
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zuordnen und zu befestigen. Die Anordnung der elektri-
schen Energiespeichervorrichtung auf dem Fahrer-
schutzdach oder an dessen oberen heckseitigen Bereich
führt jedoch zu einer aufwändigen Kabelverlegung für
den elektrischen Anschluss der Energiespeichereinrich-
tung. Die Anordnung der Energiespeichereinrichtung am
oberen, heckseitigen Bereich des Fahrerschutzdaches
kann durch die nach hinten auskragende Anordnung der
Energiespeichereinrichtung weiterhin zu einer verringer-
ten passiven Sicherheit und somit einem Schutz der elek-
trischen Energiespeichereinrichtung vor äußeren Ein-
flüssen führen, da die Energiespeichereinrichtung beim
Betrieb des Gegengewichtsgabelstapler durch Anfahren
leicht beschädigt werden kann. Die Anordnung und Be-
festigung des elektrischen Gegengewichtsgabelstaplers
auf dem Gegengewicht führt dazu, dass die Energiespei-
chereinrichtung durch die Abwärme des Gegengewichts,
in der in der Regel eine Kühlereinrichtung des Verbren-
nungsmotors angeordnet ist, sowie die Abwärme einer
im Bereich des Gegengewichts angeordneten, als Ab-
gasanlage ausgebildeten Auspuffanlage, des Verbren-
nungsmotors erwärmt wird, deren Endtopf ebenfalls in
der Regel im Gegengewicht angeordnet ist. Die Anord-
nung und Befestigung der Energiespeichereinrichtung
auf dem Gegengewicht führt somit zu einem großen Auf-
wand für passive thermische Maßnahmen, um die Wär-
meinwirkungen des Gegengewichts und der Auspuffan-
lage auf die elektrische Energiespeichereinrichtung ge-
ring zu halten. Weiterhin führt die Anordnung und Befe-
stigung des elektrischen Energiespeichers auf dem Ge-
gengewicht aufgrund der Bauhöhe des elektrischen En-
ergiespeichers zu einer Sichtbehinderung einer nach
hinten in Richtung des Gegengewichts blickenden Be-
dienperson. Zudem führt die Anordnung und Befestigung
der Energiespeichereinrichtung auf dem Gegengewicht
hinsichtlich der Herstellbarkeit verschiedener Fahrzeug-
varianten zu Nachteilen, da bestimmte Fahrzeugvarian-
ten unter Umständen nicht mehr realisiert werden kön-
nen. Beispielsweise ist bei einer Fahrzeugvariante eines
Gegengewichtsgabelstaplers mit einem als Treibgasmo-
tor ausgebildeten Verbrennungsmotor üblicherweise ein
Treibgastank auf dem Gegengewicht angeordnet, der
durch die Anordnung und Befestigung der elektrischen
Energiespeichereinrichtung des hybriden Antriebsstran-
ges auf dem Gegengewicht nicht mehr an dieser üblichen
Stelle positioniert werden kann. Zudem ist bei einem Ge-
gengewichtsgabelstapler mit einem als Dieselmotor aus-
gebildeten Verbrennungsmotor für verschiedene Ein-
satzfälle als Fahrzeugvariante eine Abgasreinigungsan-
lage mit einem Rußpartikelfilter und/oder einer zusätzli-
chen Luftfilteranlage für die Ansaugluft des Verbren-
nungsmotors erforderlich, wobei der Rußpartikelfilter
bzw. die Luftfilteranlage üblicherweise auf dem Gegen-
gewicht angeordnet ist. Durch die Anordnung und Befe-
stigung der elektrischen Energiespeichereinrichtung des
hybriden Antriebsstranges auf dem Gegengewicht kann
der Rußpartikelfilter bzw. die Luftfilteranlage nicht mehr
an dieser üblichen Stelle positioniert werden kann.

[0017] Zudem ist bereits bekannt, bei einem Gegen-
gewichtsgabelstapler den elektrischen Energiespeicher
am rechten Ausstiegsbereich des Fahrerarbeitsplatzes
anzuordnen.
[0018] Eine derartige Anordnung des elektrischen En-
ergiespeichers innerhalb des Fahrerarbeitsplatzes hat
jedoch den Nachteil, dass der elektrische Energiespei-
cher in unmittelbarer räumlicher Nähe zu der Bedienper-
son angeordnet ist und gegebenenfalls lediglich durch
eine Kunststoffabdeckung vom Fahrer isoliert ist. Bei ei-
nem derartigen Montageort des elektrischen Energie-
speichers ergibt sich somit eine geringe aktive Sicherheit
der Bedienperson gegenüber Gefahren, die von der elek-
trischen Energiespeichereinrichtung ausgehen können.
[0019] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen gattungsgemäßen Gegengewichtsga-
belstapler mit einem hybriden Antriebsstrang zur Verfü-
gung zu stellen, der hinsichtlich der Anordnung der elek-
trischen Energiespeichereinrichtung des hybriden An-
triebsstrangs auf die Randbedingungen thermische Si-
tuation, mechanischer Situation, Sicherheit der Energie-
speichereinrichtung und Beeinträchtigungen für Fahr-
zeugvarianten optimiert ist.
[0020] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die elektrische Energiespeichereinrichtung
an den heckseitigen Säulen des Fahrerschutzdaches in
deren unteren Bereich hinter dem Fahrersitz angeordnet
ist und in Fahrzeuglängsrichtung unmittelbar an den
heckseitigen Säulen des Fahrerschutzdaches nach hin-
ten weisend und/oder zumindest mit einem Teil einer
Längserstreckung in Bezug auf die Fahrzeuglängsrich-
tung zwischen den heckseitigen Säulen des Fahrer-
schutzdaches angeordnet ist. Gemäß der Erfindung wird
somit als Montageort des elektrischen Energiespeichers
des hybriden Antriebsstranges die Befestigung an den
hinteren Säulen des Fahrerschutzdaches in deren unte-
ren Bereich hinter dem Fahrersitz gewählt, wobei der
elektrische Energiespeicher in Fahrzeuglängsrichtung
direkt an den vertikalen Säulen des Fahrerschutzdaches
angeordnet ist und teilweise zwischen den heckseitigen
Säulen des Fahrerschutzdaches angeordnet ist und so-
mit direkt und unmittelbar hinten an dem Fahrerschutz-
dach oberhalb des Gegengewichts angeordnet ist. Bei
der Erfindung ergibt sich somit eine Montage der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung des hybriden An-
triebsstranges direkt und unmittelbar an den hinteren,
heckseitigen Säulen des Fahrerschutzdaches direkt
oberhalb des Gegengewichts, wobei die elektrische En-
ergiespeichereinrichtung in Fahrzeuglängsrichtung di-
rekt nach hinten angrenzend an das Fahrerschutzdach
angeordnet ist und gegebenenfalls in Fahrzeuglängs-
richtung den Bauraum der vertikalen Säulen des Fahrer-
schutzdaches teilweise oder vollständig ausnutzt. Bei
der Erfindung ergibt sich somit eine Anordnung, bei der
die elektrische Energiespeichereinrichtung direkt hinter
dem Fahrerschutzdach endet, so dass die elektrische
Energiespeichereinrichtung lediglich geringfügig den
vorderen Abschnitt des Gegengewichts nach oben ab-
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deckt.
[0021] Eine derartige Dachmontage der elektrischen
Energiespeichereinrichtung an den hinteren Säulen des
Fahrerschutzdaches, in vertikaler Richtung hinter dem
Fahrersitz mit einem geringen Überhang in Fahr-
zeuglängsrichtung auf das Gegengewicht weist eine Rei-
he von Vorteilen auf. Hinsichtlich der passiven thermi-
schen Maßnahmen ergibt sich ein ausreichender Ab-
stand zu den im Aggregateraum angeordneten, wärme-
abgebenden Komponenten sowie der im Gegengewicht
angeordneten Kühlereinrichtung des Verbrennungsmo-
tors und dem im Gegengewicht angeordneten Endtopf
einer Abgasanlage, so dass an dem erfindungsgemäßen
Montageort ein geringer Wärmeeintrag in die elektrische
Energiespeichereinrichtung durch die wärmeabgeben-
den Komponenten des Gegengewichtgabelstaplers auf-
tritt. Gegenüber einer Anordnung und Befestigung der
elektrischen Energiespeichereinrichtung direkt auf dem
Gegengewicht weist der erfindungsgemäße Montageort
hinsichtlich der aktiven thermischen Maßnahmen Vortei-
le auf, da an dem erfindungsgemäßen Montageort direkt
an hinteren Säulen des Fahrerschutzdaches in deren un-
teren Bereich hinter dem Fahrersitz kühlere Umgebungs-
luft von einer Kühlungseinrichtung der elektrischen En-
ergiespeichereinrichtung angesaugt werden kann, da die
im Gegengewichts angeordneten Wärmequellen, die
von der Kühlereinrichtung des Verbrennungsmotors und
dem Endtopf der Abgasanlage des Verbrennungsmotors
gebildet werden, weiter entfernt angeordnet sind. Der er-
findungsgemäße Montageort hat gegenüber einer Mon-
tage der elektrischen Energiespeichereinrichtung im Ag-
gregateraum oder einer Montage am rechten Ausstieg
des Fahrerarbeitplatzes hinsichtlich der aktiven thermi-
schen Maßnahmen den Vorteil, dass im Betrieb des Ge-
gengewichtsgabestaplers von einer Kühlereinrichtung
der elektrischen Energiespeichereinrichtung, beispiels-
weise einer Luftkühlung mit einem Lüfter, vergleichweise
wenig mit von den Räder aufgewirbeltem Staub verun-
reinigte Umgebungsluft angesaugt wird, so dass bei dem
erfindungsgemäßen Montageort ein geringer Bauauf-
wand für Filtermaßnahmen der Kühlereinrichtung der
elektrischen Energiespeichereinrichtung erforderlich
wird. Hinsichtlich der mechanischen Situation ergeben
sich Vorteile, da bei dem erfindungsgemäßen Montage-
ort keine Änderungen in dem Aggregateraum erforder-
lich sind, um Bauraum für die elektrische Energiespei-
chereinrichtung zu schaffen, so dass der erfindungsge-
mäße Gegengewichtsgabelstapler mit einem hybriden
Antriebsstrang auf einfache Weise und mit geringem
Konstruktionsaufwand von einem bestehenden Gegen-
gewichtsgabelstapler mit einem verbrennungsmotori-
schen Antriebsstrang abgeleitet werden kann. Zudem
weist der erfindungsgemäße Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung hinsichtlich der akti-
ven Sicherheit für die Bedienperson Vorteile auf, da die
elektrische Energiespeichereinrichtung durch die Kon-
struktion des Fahrerschutzdaches, beispielsweise einer
Rückwand, von dem Fahrerarbeitsplatz getrennt und so-

mit außerhalb des Fahrerarbeitsplatzes angeordnet ist
und somit die elektrische Energiespeichereinrichtung
durch die Konstruktion des Fahrerschutzdaches von der
Bedienperson optimal isoliert werden kann. Der erfin-
dungsgemäße Montageort der elektrischen Energiespei-
chereinrichtung weist ebenfalls gegenüber der Befesti-
gung und Anordnung des Energiespeichers auf dem Ge-
gengewicht hinsichtlich der aktiven Sicherheit Vorteile
auf, da durch die zumindest teilweise Ausnutzung des
zwischen den beiden vertikalen Säulen befindlichen
Bauraums in Fahrzeuglängsrichtung der elektrische En-
ergiespeicher unmittelbar am heckseitigen Bereich des
Fahrerschutzdach angeordnet ist und somit lediglich ge-
ringfügig aus der Fahrzeugkontur ragt. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Montageort der elektrischen Energie-
speichereinrichtung ergibt sich somit weiterhin eine ge-
ringe Gefahr, dass die elektrische Energiespeicherein-
richtung im Betrieb des Gegengewichtsgabelstaplers an-
gefahren wird oder durch eine Dritteinwirkung beschä-
digt werden kann. Zudem weist der erfindungsgemäße
Montageort der elektrischen Energiespeichereinrichtung
unmittelbar am heckseitigen Bereich der Säulen des
Fahrerschutzdaches den Vorteil auf, dass die Energie-
speichereinrichtung lediglich einen geringen vorderen
Abschnitt des Gegengewichts nach oben abdeckt. Mit
dem erfindungsgemäßen Montageort der elektrischen
Energiespeichereinrichtung können somit oberhalb des
Gegengewichts hinter der elektrischen Energiespeicher-
einrichtung weitere Baugruppen angeordnet werden, so
dass der erfindungsgemäße Montageort die Herstellbar-
keit von Fahrzeugvarianten und Ausstattungsmerkma-
len nicht beeinträchtigt.
[0022] Mit besonderem Vorteil ist gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung die elektrische
Energiespeichereinrichtung an einer die vertikalen Säu-
len verbindenden Tragkonstruktion, insbesondere einer
Fahrerschutzdachrückwand, angeordnet. Die Fahrer-
schutzdachrückwand, die bevorzugt von einem vertikal
angeordneten Blech gebildet ist, bildet somit eine Trag-
konstruktion, mit der die elektrische Energiespeicherein-
richtung an den vertikalen Säulen des Fahrerschutzda-
ches angeordnet und befestigt werden kann. Mit einer
derartigen Fahrerschutzdachrückwand, die zwischen
den beiden vertikalen Streben des Fahrerschutzdaches
angeordnet und befestigt ist, als Tragkonstruktion kann
bei dem erfindungsgemäßen Montageort die elektrische
Energiespeichereinrichtung mit geringem Bauaufwand
an der Rückseite des Fahrerschutzdaches und somit an
den hinteren vertikalen Streben des Fahrerschutzdaches
angeordnet und befestigt werden. Mit der Fahrerschutz-
dachrückwand, an der die elektrische Energiespeicher-
einrichtung angeordnet und befestigt ist, kann weiterhin
eine Isolierung der Bedienperson von der Energiespei-
chereinrichtung erzielt werden, um eine hohe aktive Si-
cherheit und einen wirksamen Schutz der Bedienperson
gegenüber der Energiespeichereinrichtung zu erzielen.
[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung besteht der zwischen den heckseitigen
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Säulen des Fahrerschutzdaches angeordnete Teil der
Energiespeichereinrichtung aus der Tragkonstruktion.
Eine derartige Tragkonstruktion, bei der die Fahrer-
schutzdachrückwand innerhalb der Längserstreckung
der vertikalen Streben in Fahrzeuglängsrichtung zwi-
schen den hinteren, vertikalen Säulen des Fahrerschutz-
daches angeordnet ist, ermöglicht mit geringem Bauauf-
wand, dass die elektrische Energiespeichereinrichtung
zumindest teilweise mit der Längserstreckung zwischen
den vertikalen Säulen des Fahrerschutzdaches angeord-
net werden kann, um in Fahrzeuglängsrichtung einen le-
diglich geringfügigen Überhang der elektrischen Ener-
giespeichereinrichtung über das Gegengewicht zu erzie-
len.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die elektrische Energiespeichereinrichtung
in Fahrzeugquerrichtung vollständig zwischen den heck-
seitigen Säulen des Fahrerschutzdaches angeordnet.
Die elektrische Energiespeichereinrichtung ist hierbei
derart zwischen den beiden heckseitigen Säulen des
Fahrerschutzdaches angeordnet, dass die elektrische
Energiespeichereinrichtung in Fahrzeuglängsrichtung
den Bauraum der vertikalen Säulen des Fahrerschutz-
daches teilweise oder vollständig ausnutzt und keinen
Überhang nach hinten in Richtung des Gegengewichts
aufweist. Ein Überhang der elektrischen Energiespei-
chereinrichtung hinter die vertikalen Streben des Fahrer-
schutzdaches oberhalb des Gegengewichts kann mit ei-
ner derartigen Anordnung weiter verkürzt werden.
[0025] Der erfindungsgemäße Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung ermöglicht weiterhin
Vorteile hinsichtlich der Sicht der Bedienperson, wenn
gemäß einer Ausgestaltungsform der Erfindung die elek-
trische Energiespeichereinrichtung unterhalb einer
Sichtlinie einer auf dem Fahrersitz sitzenden Bedienper-
son und der heckseitigen Oberkante des Gegengewichts
angeordnet ist. Dadurch wird die Sicht für eine nach hin-
ten in Richtung des Gegengewichts blickende Bedien-
person bei dem erfindungsgemäßen Montageort der
elektrischen Energiespeichereinrichtung nicht beein-
trächtigt.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die elektrische Energiespeichereinrichtung
mit einer Kühlereinrichtung versehen, die Kühlluft aus
einem als geschlossene Fahrerkabine ausgebildeten
Fahrerschutzdach ansaugt. Der erfindungsgemäße
Montageort der elektrischen Energiespeichereinrichtung
an den hinteren Säulen des Fahrerschutzdaches und so-
mit direkt angrenzend an das Fahrerschutzdache ermög-
licht es, dass die Kühlereinrichtung der elektrischen En-
ergiespeichereinrichtung, beispielsweise eine Luftküh-
lung mit einem Lüfter, mit geringem Bauaufwand Luft aus
einer geschlossenen Fahrerkabine nutzen kann. Sofern
die Luft in der Fahrerkabine bereits gefiltert ist und/oder
durch eine Klimaanlage der Fahrerkabine gekühlt ist,
wird eine effektive Kühlung der elektrischen Energiespei-
chereinrichtung bei geringem Bauaufwand für eine Küh-
lereinrichtung ermöglicht.

[0027] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform
der Erfindung ist die Energiespeichereinrichtung in ei-
nem von der Fahrerschutzdachrückwand und einer ent-
fernbaren Abdeckung gebildeten Gehäuse angeordnet.
Durch Entfernen der Abdeckung ergibt sich eine gute
Zugänglichkeit der an der Fahrerschutzdachrückwand
befestigten elektrischen Energieversorgungseinrichtung
für Service- und Wartungsarbeiten.
[0028] Das Gehäuse weist gemäß einer vorteilhaften
Ausführungsform der Erfindung im Querschnitt gesehen
eine im Wesentlichen Hochkant stehende Rechteckform
auf, deren vertikale Höhe größer als die Länge in Fahr-
zeuglängsrichtung ist. Mit einer derartigen Form des Ge-
häuses wird auf einfache Weise erzielt, dass sich bei
dem erfindungsgemäßen Montageort der Energiespei-
chereinrichtung des hybriden Antriebsstrangs ein gerin-
ger Bauraumbedarf der Energiespeichereinrichtung in
Fahrzeuglängsrichtung ergibt und die Energiespeicher-
einrichtung direkt an oder hinter den vertikalen Säulen
des Fahrerschutzdaches endet und einen geringen
Überstand über das Gegengewicht aufweist.
[0029] Sofern gemäß einer bevorzugten Ausgestal-
tungsform der Erfindung das Gehäuse im oberen Bereich
einen Fensterausschnitt für eine Heckscheibe des Fah-
rerschutzdaches bildet, kann eine Heckscheibe für eine
teilweise oder vollständig geschlossenen Fahrerkabine
mit geringem zusätzlichen Bauaufwand zwischen den
heckseitigen Säulen des Fahrerschutzdaches und dem
Gehäuse eingesetzt werden.
[0030] Bevorzugt weist hierzu das Gehäuse der Ener-
giespeichereinrichtung an der Oberseite eine Anschlag-
fläche auf, an die die Heckscheibe angesetzt werden
kann, so dass eine Heckscheibe als Ausstattungsmerk-
mal auf einfache Weise in den von den hinteren vertikalen
Säulen des Fahrerschutzdaches und dem Gehäuse der
Energiespeichereinrichtung gebildeten Fensteraus-
schnitt eingesetzt werden kann.
[0031] Bei dem erfindungsgemäßen Gegengewichts-
gabelstapler kann der Verbrennungsmotor als Dieselmo-
tor ausgebildet sein. Der erfindungsgemäße Montageort
der elektrischen Energiespeichereinrichtung direkt an
dem unteren Bereich der hinteren Säulen des Fahrer-
schutzdaches ermöglicht es hierbei, dass auf dem Ge-
gengewicht hinter der Energiespeichereinrichtung eine
Abgasreinigungsanlage, insbesondere ein Rußpartikel-
filter, des Dieselmotors angeordnet werden kann. Eine
Fahrzeugvariante eines Hybridstaplers mit einer in bis-
heriger Weise auf dem Gegengewicht angeordneten Ab-
gasreinigungsanlage als Ausstattungsmerkmal kann so-
mit auf einfache Weise hergestellt werden.
[0032] Durch den erfindungsgemäßen Montageort der
elektrischen Energiespeichereinrichtung des hybriden
Antriebsstranges wird es weiterhin ermöglicht, gemäß
einer Weiterbildung der Erfindung bei dem Hybridstapler
in üblicher Weise auf dem Gegengewicht hinter der En-
ergiespeichereinrichtung eine Luftfilteranlage für die An-
saugluft des Verbrennungsmotors anzuordnen ist. Eine
Fahrzeugvariante eines Hybridstaplers mit einer in bis-
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heriger Weise auf dem Gegengewicht angeordneten
Luftfilteranlage für die Ansaugluft des Verbrennungsmo-
tors als Ausstattungsmerkmal kann somit auf einfache
Weise hergestellt werden.
[0033] Zudem kann der Verbrennungsmotor des erfin-
dungsgemäßen Hybridstaplers als Treibgasmotor aus-
gebildet sein. Der erfindungsgemäße Montageort der
elektrischen Energiespeichereinrichtung direkt an die
hinteren Säulen des Fahrerschutzdaches in deren unte-
ren Bereich ermöglicht es hierbei, dass auf dem Gegen-
gewicht hinter der Energiespeichereinrichtung ein Treib-
gastank, beispielsweise ein betankbarer Treibgasbehäl-
ter oder eine auswechselbare Treibgasflasche, für den
Treibgasmotor in üblicher Weise angeordnet werden
kann. Eine Fahrzeugvariante eines Hybridstaplers mit ei-
nem Treibgasmotor und einem in bisheriger Weise auf
dem Gegengewicht angeordneten Treibgastank für den
Treibgasmotor kann somit auf einfache Weise hergestellt
werden.
[0034] Weiterhin ermöglicht der erfindungsgemäße
Montageort der elektrischen Energiespeichereinrichtung
des hybriden Antriebsstranges, dass auf dem Gegenge-
wicht hinter der Energiespeichereinrichtung ein hecksei-
tiger Beleuchtungsträger mit einem Blinker, Rücklicht
und Bremslicht angeordnet werden kann. Eine Fahr-
zeugvariante eines Hybridstaplers mit einem in bisheri-
ger Weise auf dem Gegengewicht angeordneten heck-
seitigen Beleuchtungsträger kann somit auf einfache
Weise hergestellt werden.
[0035] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei
zeigt

Figur 1 einen Gegengewichtsgabelstapler mit einem
hybriden Antriebstrang in einer Draufsicht auf
den Aggregateraum,

Figur 2 eine schematische Darstellung des hybriden
Antriebsstrang des Gegengewichtsgabel-
staplers der Fig. 1,

Figur 3 einen Gegengewichtsgabelstapler mit einem
erfindungsgemäßen Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung in einer
perspektivischen Darstellung

Figur 4 den Gegengewichtsgabelstapler der Figur 3
in einer Seitenansicht,

Figur 5 den Gegengewichtsgabelstapler der Figuren
3 und 4 in einer Heckansicht,

Figur 6 das Fahrerschutzdach mit einer Tragkon-
struktion für die elektrischen Energiespeicher-
einrichtung in einer Ansicht von dem Fahrer-
arbeitsplatz und

Figur 7 die Tragkonstruktion mit daran befestigter
elektrischer Energiespeichereinrichtung in ei-
ner Ansicht vom Fahrzeugheck.

[0036] In der Figur 1 ist ein Gegengewichtsgabelstap-
ler 1 mit einem hybriden Antriebsstrang in einer Aufsicht
auf einen von einem Fahrzeugrahmen 2 gebildeten Ag-
gregateraum mit den wesentlichen Aggregaten des hy-
briden Antriebsstranges dargestellt.
[0037] Der Gegengewichtsgabelstapler 1 weist einen
als Fahrzeugrahmen ausgebildeten Fahrzeugkörper 2
auf, der unterhalb eines in der Figur 3 dargestellten Fah-
rerschutzdaches 3 einen Aggregateraum aufweist. In-
nerhalb des Fahrerschutzdaches 3 ist ein Fahrerarbeits-
platz 4 mit einem Fahrersitz 5 ausgebildet.
[0038] Im lastzugewandten Bereich ist der Gegenge-
wichtsgabelstapler 1 mit zwei Antriebsrädern 6 und im
lastabgewandten Bereich mit gelenkten Rädern 7 verse-
hen ist. Am vorderen lastzugewandten Bereich des Flur-
förderzeugs 1 ist ein Hubgerüst 8 angeordnet, an dem
ein als Lastgabel ausgebildetes Lastaufnahmemittel 9
auf- und abbewegbar angeordnet ist. Im lastabgewand-
ten Bereich ist das Flurförderzeug 1 mit einem Gegen-
gewicht 10 versehen.
[0039] Der Gegengewichtsgabelstapler 1 ist mit einem
verbrennungsmotorisch-elektrischen Antriebssystem
versehen, das ein elektrisches Fahrantriebsaggregat
umfasst. Das Fahrantriebsaggregat weist eine Energie-
versorgungseinheit auf, die von einem Verbrennungs-
motor 11, z.B. einem Dieselmotor oder Treibgasmotor,
und einem mit dem Verbrennungsmotor 11 verbundenen
und angetriebenen, als Synchrongenerator ausgebilde-
ten Generator 12 gebildet ist.
[0040] Die von dem Generator 12 erzeugte elektrische
Energie wird über einen Gleichrichter 13 einer Leistungs-
elektronik 14 zugeführt, mittels der mindestens ein in
oder an einer Antriebsachse 15 angeordneten elektri-
scher Fahrantriebsmotor 16, beispielsweise ein Asyn-
chrondrehstrommotor, mit elektrischer Energie versorgt
wird. Der Fahrantriebsmotor 16 kann als Motor oder Ge-
nerator betrieben werden.
[0041] Der Fahrantriebsmotor 16 steht unter Zwi-
schenschaltung eines Differentialgetriebes 17 und zwei-
er Untersetzungsgetrieben 18 mit den Antriebsrädern 6
in Verbindung. Anstelle einer derartigen Einmotorachse,
bei der ein Fahrantriebsmotor 16 beide Antriebsräder 6
antreibt, kann auch eine Zweimotorachse vorgesehen
werden, bei der jeweils ein Fahrantriebsmotor unter Zwi-
schenschaltung eines Untersetzungsgetriebes mit dem
entsprechenden Antriebsrad 6 in Verbindung steht.
[0042] Der Verbrennungsmotor 11, der Generator 12
die Antriebsachse 15 und gegebenenfalls die Leistungs-
elektronik 14 sind hierbei zusammen mit weiteren nicht
mehr dargestellten Komponenten in dem unterhalb des
Fahrerschutzdaches 3 ausgebildeten Aggregateraum
des Gegengewichtsgabelstaplers 1 angeordnet. Zu die-
sen weiteren, im Aggregatraum angeordneten Kompo-
nenten ist insbesondere eine Hydraulikanlage zur Ver-
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sorgung der Arbeitshydraulik und/oder einer hydrauli-
schen Lenkungseinrichtung für die Räder 7 zu zählen,
die aus einer von dem Verbrennungsmotor 11 angetrie-
bene Hydraulikpumpe 19, einem Hydrauliktank und ent-
sprechenden Steuerventilen besteht. Bei der Ausbildung
des Verbrennungsmotors 11 als Dieselmotor ist in dem
Aggregateraum weiterhin eine Kraftstoffbehälter 20 für
den Dieselmotor angeordnet.
[0043] Der Verbrennungsmotor 11 ist mit einer Flüs-
sigkeitskühlung versehen. Die Flüssigkeitskühlung weist
einen beispielsweise im Bereich des Gegengewichts 10
angeordneten Wärmetauscher 21 auf, der mit dem Ver-
brennungsmotor 11 in Kühlkreisläufen 22 verbunden ist.
Der Wärmetauscher 21 wird mit Hilfe eines Kühllüfters
23 von Luft durchströmt, um die von der Kühlflüssigkeit
an die Umgebungsluft abgebbare Wärmemenge zu er-
höhen. In dem Gegengewicht 10 ist für den Kühlluftstrom
des Kühllüfters 23 ein entsprechender Luftkanal 24 aus-
gebildet. Zudem ist innerhalb des Gegengewichts 10 ein
Endtopf 25 einer Abgasanlage des Verbrennungsmotors
11 angeordnet, der bevorzugt im Bereich des Luftkanals
24 des Gegengewichts 10 angeordnet ist.
[0044] Mit der Leistungselektronik 14 ist eine elektri-
sche Energiespeichereinrichtung 30 des hybriden An-
triebsstranges verbunden. Die Energiespeichereinrich-
tung 30 ist bevorzugt von Hochleistungs-Doppelschicht-
kondensatoren, sogenannten Ultra-Caps, gebildet. Im
Bremsbetrieb kann über den als Generator arbeitenden
Fahrantriebsmotor 16 Strom erzeugt werden, der in der
elektrischen Energiespeichereinrichtung 30 gespeichert
wird. Im Fahrbetrieb kann die in der Energiespeicherein-
richtung 30 abgespeicherte Energie ergänzend zu dem
von dem Generator 12, der von dem Verbrennungsmotor
11 angetrieben ist, erzeugten Strom dem Fahrantriebs-
motor 16 über die Leistungselektronik 14 zugeführt wer-
den. Dadurch kann der Verbrennungsmotor 11 kleiner
ausgelegt werden und dennoch eine große Leistung z.B.
beim kurzzeitigen Beschleunigen des Gegengewichts-
gabelstaplers 1 erreicht werden.
[0045] Die Figur 2 zeigt schematisch den Aufbau des
hybriden Antriebssystems des Gegengewichtsgabel-
staplers 1 aus der Figur 1. Der Verbrennungsmotor 11
treibt den Generator 12 an. Der von dem Generator 12
erzeugte Drehstrom wird in dem Gleichrichter 13 gleich-
gerichtet und der Leistungselektronik 14 zugeführt. Ein
Wechselrichter 35 bildet aus der Gleichspannung des
als Gleichspannungs-Zwischenkreis ausgebildeten Zwi-
schenkreises 36 dreiphasigen Drehstrom variabler Fre-
quenz, mit dem der Fahrantriebsmotor 16 gespeist wird.
Die elektrische Energiespeichereinrichtung 30 ist mittels
eines Umrichters 37, der in der Leistungselektronik 14
integriert sein kann, an den Gleichspannungs-Zwischen-
kreises 36 der Leistungselektronik 14 angeschlossen.
[0046] In den Figuren 3 bis 5 ist ein erfindungsgemä-
ßer Montageort der elektrischen Energiespeichereinrich-
tung 30 des hybriden Antriebsstranges an dem Gegen-
gewichtsgabelstapler 1 näher dargestellt.
[0047] Das Fahrerschutzdach 3 weist zwei hintere, in

Fahrzeugquerrichtung beabstandete vertikale Säulen
3a, 3b auf, an deren unteren Bereich und somit hinter
dem Fahrersitz 5 die elektrischen Energiespeicherein-
richtung 30 angeordnet ist. In Fahrzeuglängsrichtung ge-
sehen ist die elektrische Energiespeichereinrichtung 30
zumindest mit einem Teil ihrer Längserstreckung zwi-
schen den vertikalen Säulen 3a, 3b des Fahrerschutz-
daches 3 angeordnet. Es ergibt sich somit bei dem er-
findungsgemäßen Montageort der elektrischen Energie-
speichereinrichtung 30 eine Dachmontage der Energie-
speichereinrichtung 30 an den hinteren Säulen 3a, 3b
des Fahrerschutzdaches 3 unmittelbar oberhalb des Ge-
gengewichts 10 und in Fahrzeuglängsrichtung unmittel-
bar am Fahrerschutzdach 3 bzw. hinter dem Fahrer-
schutzdach 3 mit einem kurzen Überhang auf das Ge-
gengewicht 10.
[0048] Hierbei ist die elektrische Energiespeicherein-
richtung 30 mit einer Tragkonstruktion 50 in Fahrzeug-
querrichtung zwischen den beiden vertikalen Säulen 3a,
3b angeordnet und befestigt, so dass die elektrischen
Energiespeichereinrichtung 30 den Bauraum der verti-
kalen Säulen 3a, 3b in Fahrzeuglängsrichtung teilweise
oder vollständig mit ausnutzt.
[0049] Die Tragkonstruktion 50 der elektrische Ener-
giespeichereinrichtung 30 besteht - wie in den Figuren 6
und 7, in denen das Fahrerschutzdach 3 näher darge-
stellt ist - aus einem im Wesentlichen vertikalen Blech,
das zwischen den beiden vertikalen Säulen 3a, 3b des
Fahrerschutzdaches 3 angeordnet und befestigt ist und
eine die beiden Säulen 3a, 6b verbindende Fahrer-
schutzdachrückwand 51 bildet.
[0050] Die Fahrerschutzdachrückwand 51 ist in Fahr-
zeuglängsrichtung gesehen in der dem Fahrerarbeits-
platz 4 zugewandten Frontseite der vertikalen Säulen 3a,
3b des Fahrerschutz 3 und somit innerhalb der Längs-
erstreckung der Streben 3a, 3b in Fahrzeuglängsrich-
tung in deren vorderen Bereich zwischen den Streben
3a, 3b angeordnet. Die elektrische Energiespeicherein-
richtung 30 ist an der dem Gegengewicht 10 zugewand-
ten Rückseite der Fahrerschutzdachrückwand 51 ange-
ordnet und befestigt. Die elektrische Energiespeicher-
einrichtung 30 ist somit in Fahrzeugslängsrichtung teil-
weise innerhalb der Erstreckung der vertikalen Säulen
3a, 3b angeordnet. Aus der Figur 7 ist ersichtlich, dass
die elektrische Energiespeichereinrichtung 30 im unte-
ren Bereich der Fahrerschutzdachrückwand 51 angeord-
net ist und oberhalb der elektrischen Energiespeicher-
einrichtung 30 weitere Komponenten, beispielsweise ei-
ne Starterbatterie 52, ein Sicherungskasten 53 und ge-
gebenenfalls ein Kühlwasserausgleichbehälter an der
Fahrerschutzdachrückwand 51 angeordnet werden kön-
nen.
[0051] In der Figur 7 ist weiterhin an der elektrischen
Energiespeichereinrichtung 30 ein Ansaugstutzen 55 für
eine als Luftkühlung mit einem Lüfter ausgebildete Küh-
lereinrichtung der Energiespeichereinrichtung 30 ge-
zeigt.
[0052] in den Figuren 3 bis 5 ist weiterhin eine entfern-
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bare Abdeckung 54 dargestellt, die zusammen mit der
Fahrerschutzdachrückwand 51 ein Gehäuse 40 für die
an der Fahrerschutzdachrückwand 51 angeordnete elek-
trische Energiespeichereinrichtung 30 sowie die weite-
ren an der Fahrerschutzdachrückwand 51 angeordneten
Komponenten bildet.
[0053] Das von der Abdeckung 54 und der Fahrer-
schutzdachrückwand 51 gebildete Gehäuse 40 weist im
Querschnitt gesehen - wie insbesondere aus der Figur
4 ersichtlich ist - eine im Wesentlichen Hochkant stehen-
de Rechteckform auf, wobei die Höhe in vertikaler Rich-
tung größer als die Länge in Fahrzeuglängsrichtung ge-
wählt ist.
[0054] Die Höhe des Gehäuses 40 entspricht im We-
sentlichen der Höhe der Rückenlehne des Fahrersitzes
5. Die erfindungsgemäße Gestaltung und Anordnung
des Gehäuses 40 ermöglicht es somit, dass die elektri-
sche Energiespeichereinrichtung 30 unterhalb einer in
der Figur 3 und der Figur 4 verdeutlichten Sichtlinie 60
angeordnet ist, die einer auf dem Fahrersitz 5 sitzenden,
nach hinten in Richtung der heckseitigen Oberkante des
Gegengewichts 10 blickenden Bedienperson entspricht.
[0055] Das Gehäuse 40 begrenzt mit der Oberseite
einen Fensterausschnitt für eine Heckscheibe des Fah-
rerschutzdaches 3. Zum Einsetzen einer Heckscheibe
sind an den vertikalen Säulen 3a, 3b Nuten 41 ausgebil-
det und an der Oberseite des Gehäuses 40, beispiels-
weise an der Fahrerschutzdachrückwand 51, eine in
Fahrzeugquerrichtung verlaufende Anschlagfläche 42
ausgebildet.
[0056] Die erfindungsgemäße Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung 30 an der zwischen
den beiden Streben 3a, 3b angeordneten Fahrerschutz-
dachrückwand 51 und somit im unteren Bereich der ver-
tikalen Säulen 3a, 3b des Fahrerschutzdaches 3 direkt
an bzw. hinter dem Fahrerschutzdach 3 stellt einen op-
timalen Montageort hinsichtlich der Randbedingungen
thermische Situation, mechanischer Situation, Sicher-
heit der Energiespeichereinrichtung und Beeinträchti-
gungen für Fahrzeugvarianten dar.
[0057] Der erfindungsgemäße Montageort ergibt ei-
nen geringen Wärmeeintrag der in dem Aggregateraum
angeordneten Komponenten des Antriebstranges sowie
dem unter einer Abdeckung 45 in dem Luftkanal 24 des
Gegengewichts 10 angeordneten Wärmetauscher 21
und Endtopf 25 der Abgasanlage in die elektrischen En-
ergiespeichereinrichtung 30.
[0058] Für eine Luftkühlung der elektrischen Energie-
speichereinrichtung 30 kann durch den Abstand zu dem
Wärmetauscher 21 und Endtopf 24 in dem Gegenge-
wicht 10 bei dem erfindungsgemäßen Montageort wenig
aufgeheizte Umgebungsluft angesaugt werden.
[0059] Der erfindungsgemäße Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung 30 ermöglicht es
ebenfalls, aus einem als geschlossene Fahrerkabine
ausgebildeten Fahrerschutzdach 3 gefilterte und gege-
benenfalls durch eine Klimaanlage gekühlte Luft zur Küh-
lung der elektrischen Energiespeichereinrichtung 30 an-

zusaugen.
[0060] Durch die von der Fahrerschutzdachrückwand
51 gebildete Tragkonstruktion 50 kann eine wirksame
Isolation zwischen der elektrischen Energiespeicherein-
richtung 30 und der auf dem Fahrersitz befindlichen Be-
dienperson und somit ein Schutz der Bedienperson vor
Gefahren aus der elektrischen Energiespeichereinrich-
tung 30 erzielt werden.
[0061] Der erfindungsgemäße Montageort der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung 30 weist - wie insbe-
sondere aus den Figuren 4 und 5 ersichtlich ist - einen
geringen Überstand aus der Fahrzeugkontur auf, so dass
die Gefahr einer Beschädigung durch Anfahren oder
durch Dritteinwirkung verringert ist.
[0062] Als wesentlicher Vorteil ist anzusehen, dass der
erfindungsgemäße Montageort der elektrischen Ener-
giespeichereinrichtung 30 - wie insbesondere in der Figur
4 ersichtlich ist - ein geringen Überstand der elektrischen
Energiespeichereinrichtung 30 nach hinten auf die Ober-
seite des Gegengewichts 10 aufweist, so dass es ermög-
licht wird, auf dem Gegengewicht 10 hinter der elektri-
schen Energiespeichereinrichtung 30 eine Abgasreini-
gungsanlage für einen Dieselmotor, einen Treibgastank
für eine Treibgasmotor, eine Luftfilteranlage für die An-
saugluft des Verbrennungsmotors und/oder einen heck-
seitigen Beleuchtungsträger anzuordnen. Der erfin-
dungsgemäße Montageort führt somit zu keinerlei Be-
einträchtigungen hinsichtlich der Herstellbarkeit von
Fahrzeugvarianten und Ausstattungsmerkmale und er-
möglicht es, den hybriden Antriebsstrang durch zusätz-
liche Anordnung der elektrischen
Energiespeichereinrichtung 30 an einer modifizierten
Fahrerschutzdachrückwand 51 von einem Gegenge-
wichtsgabelstapler 1 mit einem verbrennungsmotorisch-
elektrischen Antriebsstrangs abzuleiten.

Patentansprüche

1. Gegengewichtsgabelstapler mit einem hybriden An-
triebsstrang, der einen Verbrennungsmotor zum An-
trieb eines Fahrantriebsaggregats, eine elektrische,
als Generator und Motor betreibbare elektrische Ma-
schine und eine elektrische Energiespeichereinrich-
tung umfasst, wobei der Gegengewichtsgabelstap-
ler einen Fahrzeugkörper, der unter einem Fahrer-
schutzdach mit heckseitigen, im Wesentlichen ver-
tikale Säuleneinen Aggregateraum zur Aufnahme
des Verbrennungsmotors bildet, und ein heckseiti-
ges Gegengewicht aufweist, wobei innerhalb des
Fahrerschutzdaches ein Fahrerarbeitsplatz mit ei-
nem Fahrersitz ausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Energiespeicherein-
richtung (30) an den heckseitigen Säulen (3a, 3b)
des Fahrerschutzdaches (3) in deren unteren Be-
reich hinter dem Fahrersitz (5) angeordnet ist und in
Fahrzeuglängsrichtung unmittelbar an den hecksei-
tigen Säulen (3a, 3b) des Fahrerschutzdaches (3)

15 16 



EP 2 489 626 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nach hinten weisend und/oder zumindest mit einem
Teil einer Längserstreckung in Bezug auf die Fahr-
zeuglängsrichtung zwischen den heckseitigen Säu-
len (3a, 3b) des Fahrerschutzdaches (3) angeordnet
ist.

2. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektrische Ener-
giespeichereinrichtung (30) an einer die vertikalen
Säulen (3a, 3b) verbindenden Tragkonstruktion (50),
insbesondere einer Fahrerschutzdachrückwand
(51), angeordnet ist.

3. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen
den heckseitigen Säulen (3a, 3b) des Fahrerschutz-
daches (3) angeordnete Teil der Energiespeicher-
einrichtung (30) aus der Tragkonstruktion (50) be-
steht.

4. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, die elek-
trische Energiespeichereinrichtung (3) in Fahrzeug-
querrichtung vollständig zwischen den heckseitigen
Säulen (3a, 3b) des Fahrerschutzdaches (3) ange-
ordnet ist.

5. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Energiespeichereinrichtung (30) un-
terhalb einer Sichtlinie (60) einer auf dem Fahrersitz
(5) sitzenden Bedienperson und der heckseitigen
Oberkante des Gegengewichts (10) angeordnet ist.

6. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrische Energiespeichereinrichtung (30) mit
einer Kühlereinrichtung versehen ist, die Kühlluft aus
einem als geschlossene Fahrerkabine ausgebilde-
ten Fahrerschutzdach (3) ansaugt.

7. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Energiespeichereinrichtung (30) in einem von
der Fahrerschutzdachrückwand (51) und einer ent-
fernbaren Abdeckung (54) gebildeten Gehäuse (40)
angeordnet ist.

8. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (40) im
Querschnitt eine im Wesentlichen Hochkant stehen-
de Rechteckform aufweist, deren vertikale Höhe grö-
ßer als die Länge in Fahrzeuglängsrichtung ist.

9. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(40) im oberen Bereich einen Fensterausschnitt für
eine Heckscheibe des Fahrerschutzdaches (3) bil-

det.

10. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (40)
der Energiespeichereinrichtung (30) an der Obersei-
te eine Anschlagfläche (42) aufweist, an die die
Heckscheibe angesetzt werden kann.

11. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbrennungsmotor (11) als Dieselmotor aus-
gebildet ist.

12. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass auf dem Gegenge-
wicht (10) hinter der Energiespeichereinrichtung
(30) eine Abgasreinigungsanlage, insbesondere ein
Rußpartikelfilter, des Dieselmotors angeordnet ist.

13. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
auf dem Gegengewicht (10) hinter der Energiespei-
chereinrichtung (30) eine Luftfilteranlage für die An-
saugluft des Verbrennungsmotors (11) angeordnet
ist.

14. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbrennungsmotor (11) als Treibgasmotor aus-
gebildet ist.

15. Gegengewichtsgabelstapler nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass auf dem Gegenge-
wichts (10) hinter der Energiespeichereinrichtung
(30) ein Treibgastank, insbesondere ein betankbarer
Treibgasbehälter oder eine auswechselbare Treib-
gasflasche, des Treibgasmotors angeordnet ist.

16. Gegengewichtsgabelstapler nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
auf dem Gegengewicht (10) hinter der Energiespei-
chereinrichtung (30) ein heckseitiger Beleuchtungs-
träger mit einem Blinker, Rücklicht und Bremslicht
angeordnet ist.
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